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Wie wirken sich wichtige  
Neuregelungen aus?
Neue Düngeverordnung – was zu beachten ist

Die novellierte Düngeverordnung sorgt unter Landwirten für viel Gesprächsstoff. 
Die neuen rechtlichen Vorgaben fordern von jedem Landwirt, den Sachstand auf 
seinem Betrieb zu überprüfen. Dabei kommt es nicht nur zu zusätzlichen Doku-
mentationsaufgaben, sondern auch zu notwendigen Investitionen beispielsweise 
in neue Gülleausbringtechnik. Ein Überblick zu wesentlichen Änderungen wird 
im folgenden Beitrag vorgestellt.

In vielen Teilbereichen bewirken die 
neuen Vorgaben Änderungen in der 
Betriebsorganisation. Die Absenkung 
der Kontrollwerte bei der Stickstoff- 
und Phosphatbilanz schränkt beispiels-
weise den Spielraum für Veredlungs-
betriebe mit hohem Viehbesatz ein. In 
solchen Betrieben wird die Nährstoff-
export ein zunehmend wichtigeres 
Element werden. Parallel führt die 
Obergrenze von 170 kg/ha N aus org. 
Düngern auch für NawaRo-Biogasan-
lagen zum selben Ergebnis. Denn bis-
her musste der Nährstoffanteil des 
Maises in der Biogasgülle nicht bei 
dieser Berechnung berücksichtigt wer-
den. Das hat sich geändert und wird 
ebenfalls dazu führen, dass flächen-
knappe Betriebe mit Biogas mehr 
Nährstoffe exportieren müssen. 

Nährstoffexport wird  
an Bedeutung gewinnen

Die Installierung einer lokalen 
Nährstoffbörse wäre sehr hilfreich, um 

zeiträume zu erweitern. Somit könnte 
man ohne weitere Investitionen aus-
kommen. 

Für die allermeisten Landwirte kom-
men auch weitere Dokumentations-
pflichten hinzu. Es ist vor jeder Stick-
stoff- und Phosphordüngung mit mehr 
als 50 kg/ha N oder mehr als 30 kg/ha 
P2O5 schriftlich eine Düngebedarfser-
mittlung durchzuführen. Befreit von 
der Verpflichtung sind betriebe unter 
15 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche. 
Eine Zusammenfassung wichtiger 
Neuregelungen enthält die Tabelle. 

Wie sind die neuen Vorgaben  
ackerbaulich zu bewerten?

Die neuen rechtlichen Rahmenbe-
dingungen der Düngeverordnung, aber 
auch die mittelfristige Rentabilität im 
Ackerbau erfordern weitere Verbesse-
rungen in der Stickstoffeffizienz. Be-
sondere Aufmerksamkeit hierbei ist 
dem Boden und dessen Ertragsfähig-
keit zu widmen. Die Erfolge der Land-
wirtschaft der letzten Jahrzehnte im 
Bereich der Bodenfruchtbarkeit sind 
unbestritten. Allerdings zeigen auch 
immer wieder Berichte aus der Praxis, 
wie einseitige Fruchtfolgen, unausge-
wogene Düngung und Kalkung oder 
ein falscher Technikeinsatz das Nähr-
stoffaneignungsvermögen der Wurzel 
negativ beeinträchtigen. 

So zeigen Untersuchungen aus Thü-
ringen die direkte Wechselwirkung von 
Kalkung, N-Effizienz und Ertrag. Bei 
niedrigen pH-Werten sinkt die Aus-
nutzung des gedüngten Stickstoffs um 
fast 30 Prozent. Gleiches gilt für man-
gelhaft versorgte Böden mit Grund-
nährstoffen. Auch ein Aspekt, der unter 
dem Gesichtspunkt des Wasserschutzes 
von Bedeutung ist. 

In engen Fruchtfolgen mit hohem 
Wintergetreide-Anteil ist aus Versu-
chen ähnliches zu berichten. Während 
aufgelockerte Fruchtfolgenmit Wech-
sel von Halmfrüchten und Blattfrüch-
ten im Durchschnitt der Kulturen mit 

dauerhaft und professionell zwischen 
Landwirten zu vermitteln. Mit der Ein-
schränkung der Ausbringung organi-
scher Dünger im Herbst werden mehr 
Lagerkapazitäten benötigt. Die Aus-
bringung fokussiert sich zunehmend 
auf das Frühjahr. Das bleibt nicht ohne 
Folgen. Die Arbeitsspitzen bei der Gül-
ledüngung werden verschärft. Gepaart 
mit zusätzlich geforderten Gülleaus-
bringtechniken werden größere Ma-
schinen notwendig. Die eigentlich 
notwendige Auslastung dieser teuren 
Technik ist nur schwierig sicher zu stel-
len. Letztlich steigen die Kosten. 

Ackerbaulich kann der Landwirt dem 
ein stückweit entgegenwirken, indem 
die Fruchtfolge breiter aufgestellt wird. 
So kommen Landwirte bei hohem 
Viehbesatz, geringem Grünlandanteil 
und hohem Maisanteil auf dem Acker-
land nicht mit der vorgeschriebenen 
Lagerkapazität von sechs Monaten aus. 
Hier wäre in einigen Fällen eine Inte-
gration von Ackergras und Futterzwi-
schenfrüchten geeignet, die Ausbring-

Düngeverordnung in  
vier Themenblöcken
Dieser Artikel ist der erste einer 
kleinen Veröffentlichungsserie zur 
Düngeverordnung (DüV) des Lan-
desbetriebes Landwirtschaft Hes-
sen (LLH). 
In den nächsten Ausgaben folgen 
Beiträge zu den Themen:
Düngebedarf richtig ermitteln, 
Nährstoffbilanzen erstellen und  
Technik zur Gülleausbringung. LW

Die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen der Düngeverordnung, aber auch die mit-
telfristige Rentabilität im Ackerbau erfordern weitere Verbesserungen in der Stickstoff-
effizienz. Foto: Dr. Schneider
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hoher N-Ausnutzung auffallen, 
sind reine Wintergetreide-
fruchtfolgen um bis zu 50 Pro-
zent schlechter bei der N-Effi-
zienz.

Was muss schriftlich  
dokumentiert werden?

Im Rahmen von Kontrollen 
werden auch Dokumentationen 
zur Düngeverordnung verlangt. 
Aktuell ist die Landwirtschaft 
damit beschäftigt, die schriftli-
che Düngebedarfsermittlung zu 
er ledigen. Hilfreiche Hinweise 
und Arbeitsunterlagen dazu sind 
auf der Internetseite www.llh.
hessen.de und in der nächsten 
Ausgabe des Hessenbauers zu 
finden. Den kompletten Doku-
mentationsumfang zur Dünge-
verordnung zeigt folgende Auf-
listung: 
• N- und P-Düngebedarf je 

Schlag oder Bewirtschaftungs-
einheit einschließlich einer 
Berechnung, wobei diese die 
Angaben aus der Düngever-
ordnung (DüV), Anlage 4 Ta-
bellen 1 und 8 vollständig 
enthalten muss

Wichtige Neuregelungen 
aus der Dünge-VO im Überblick

  Phosphat-BilanzÜberschuss  maximal 10 kg/ha P2O5
➝ Bisher waren es im 6-jährigen Mittel bis zu 20 kg/ha P2O5

  Stickstoff-Bilanz-Überschuss max. 50 kg/ha N
➝ Bisher waren es im 3-jährigen Mittel bis zu 60 kg/ha N

  Stickstoff 170 kg/ha Grenze im Schnitt auf Ackerland auch für Gärrest
➝ Derogation (230 kg/ha N) auf Grünland ist zurzeit in Deutschland ausgesetzt
➝ Bei der Berechnung der 170 kg Grenze sind Verluste bei Schweinegülle mit 20 %, 
     Rindergülle mit 15, bei Gärresten 5 %, bei Festmist, Jauche und Weidehaltung 30 %

  Herbstdüngung: N-Menge von 40 Amonium-N/80 Gesamt-N auf 30 Amonium-N/60 
Gesamt-N reduziert. Nur zu Wi.-Gerste, Zwischenfrüchte, Raps ist auf Ackerland bei 
Getreidevorfrucht möglich

  Sperrfrist: 1.10. bis 31.1. Ackerland für Gülle
  Sperrfrist: 1.11. bis 31.1. Grünland für Gülle
  Sperrfrist: 15.12. bis 15.1. für Festmist und Kompost

  Stoffstrombilanz (ehemals Hoftor) verpflichtend ab 2018 für Betriebe mit mehr als 2,5 
GV/ha und dazu mehr als 30 ha. Auch verpflichtend ab 2023 für  Betriebe mit mehr 
als 20 ha oder mehr als 50 GV.

  Einarbeitungsfrist bis 4 Stunden nach der Ausbringung auf unbestelltem Ackerland
➝ Ausnahme Festmist und Kompost

  Verlustarme Ausbringung auf bestelltem Ackerland ab 1.2.2020 nur noch streifenför-
mig, auf Grünland ab 1.2.2025

➝ Länder können Ausnahmen machen z.B. Hanglagen

  4 m Abstand zu Gewässern 
➝ Ausnahme Grenzstreueinrichtung oder Schleppschlauch, dann 1m

  Lagerkapazität Gülle 6 Monate (ab 3 GV/ha 9 Monate ab 2020) 
  Lagerraum Festmist  2 Monate ab 2020

  Konsequenzen bei Verstoß: Wer Nährstoffüberschüsse überschreitet, der muss von 
einer anerkannten Beratungsstelle beraten werden. 

  Ausweisung von „roten Gebieten“ zum Gewässerschutz haben schärfere Auflagen 
zur Folge. 

  Düngebedarfsermittlung für Acker und Grünland schriftlich notwendig
➝ Festgelegte Stickstoffhöchstgrenzen für jede Kultur

  Anforderungen an die Geräte zur Ausbringung org. Dünger

• Bei nachträglich eintretendem 
höherem Düngebedarf ist eine 
erneute Düngebedarfsermitt-
lung einschließlich Begrün-
dung zu erstellen

• Gehalte der aufgebrachten 
Nährstoffträger an Gesamt-
N, verfügbarem N oder Am-
monium-N, Gesamt-Phos-
phat

• Nmin-Gehalte des Bodens (au-
ßer Grünland sowie mehr-
schnittigem Feldfutter) ermit-
telt über Nmin-Richtwerte 
(Internet) oder eigene Analy-
sen

• Phosphatgehalte des Bodens 
für Schläge mit einer Größe 
über 1 ha alle sechs Jahre

• Ausgangsdaten und Ergebnis-
ses des Nährstoffvergleichs als 
plausibilisierte Feld- Stall-
Bilanz bis 31.3. des auf das 
jeweils abgelaufene Dünge-
jahr folgenden Kalenderjahrs. 
In diesem Dokument muss 
neben dem einjährigen Nähr-
stoffvergleich die mehrjähri-
gen Zusammenfassung für N 
und P enthalten sein

• Nachweise zur Lagerdauer-
vorschrift nach § 12 (6) 

• Bei der Anwendung von Kno-
chenmehl: Aufzeichnungen 
nach der Anwendung (§ 10 (2))

• Die Dokumente sind sieben 
Jahre aufzubewahren 

Ist der Betrieb verpflichtet, 
eine Stoffstrombilanz zu erstel-
len, muss die nach den Vorgaben 
der Stoffstrombilanzverordnung 
gemacht werden. Die Düngever-
ordnung verweist nur auf die 
Stoffstrombilanz. In dieser Ver-
öffentlichungsreihe wird in den 
nächsten Wochen zum Thema 
Stoffstrombilanz noch infor-
miert.

Fazit: Betriebsindividuelle  
Lösungen erarbeiten

Die neuen Regelungen wer-
den für die praktische Landwirt-
schaft, besonders für tierhalten-
de Betriebe Konsequenzen ha-
ben. Lösungsansätze sind meist 
betriebsindividuell zu erarbei-
ten. Die Beratung begleitet die 
Betriebe, um den einzelbetrieb-
lichen Anforderungen und ge-
setzlichen Grundlagen mög-
lichst gerecht zu werden. 

Dr. Marco Schneider, LLH, 
Beratungsteam Pflanzenproduk-

tion 


